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Es wird jedoch problematisch sein, die schwerwiegende von 
der leichteren Belastung zu trennen29. Dem kann auch nicht ent-
gegengehalten werden, Rechtsprechung und Literatur hätte die-
sen Begriff in § 218a Abs. 2 StGB bereits hinreichend konkreti-
siert. Eine Gleichsetzung verkennt, dass es im Gegensatz zu 
§ 218 a Abs. 2 StGB hier um die schwerwiegende Beeinträchti-
gung der Lebensgestaltung geht. Daher muss hier mit den klassi-
schen Auslegungsmethoden konkretisiert werden. Dies ist das 
Einfallstor für diverse Einwände im Prozess, die besondere Belas-
tung anzuzweifeln, Beweisschwierigkeiten sind vorprogram-
miert. Außerdem könnte das Opfer die Strafwürdigkeit des Täter-
verhaltens erreichen, indem Maßnahmen vorgenommen wer-
den, die eine schwere Beeinträchtigung vorspiegeln. Die Justiz 
wird hier noch viel Konkretisierungsarbeit leisten müssen. Das 
dies nicht im Sinne einer rechtsstaatlich konkreten Norm ist, be-
darf keiner weiteren Erörterung. 
2. Ausgestaltung als Erfolgsdelikt 
Dem ursprünglichen Vorschlag des Bundesrates folgend, wird 
zum Teil die Ausgestaltung als Erfolgsdelikt, bei dem es konkret 
zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Lebensführung 
kommen muss, als unzureichend erachtet. Verlangt wurde die 
Normierung als Eignungsdelikt, bei dem Handlungen des Täters 
genügen, die geeignet sind, Beeinträchtigungen herbeizufüh-
ren.30. Dazu ist es jedoch nicht gekommen. Einhergehend wer-
den Beweisschwierigkeit und ggf. langwierige Prozesse zu erwar-
ten sein. Dies zeigen schon Vergleiche in den USA, Schottland 
und Australien31.  
3. Verstoß gegen das Übermaßverbot 
Aufgrund des Erfordernisses der Schuldangemessenheit von 
Strafe wird in der Literatur schließlich die Normierung der Quali-
fikationstatbestände als Verstoß gegen das Übermaßverbot ge-
sehen32. Denn es ist schon schwer verständlich, dass der Täter 
ggf. bei der ersten Stalking-Handlung einer bloßen Kontaktauf-
nahme bereits mit Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren rechnen muss, 
sollte dadurch fahrlässig der Tod des Opfers eintreten33. Nicht zu-
letzt aus diesen Gründen wurde im ursprünglichen Entwurf der 
Bundesregierung von der Normierung der Qualifikationen Ab-
stand genommen.  

VI. Fazit 

Wie kaum ein anderes Delikt erfordert die Verfolgung von Stal-
king Spezialwissen über Phänomenologie und Tatverläufe. Die 
Kumulation unbestimmter Rechtsbegriffe und die Ausgestaltung 

des § 238 StGB als Erfolgsdelikt stellt zusätzliche Anforderungen 
an die Ermittlungstätigkeit. Es wird erforderlich sein, Stalking-
Opfer genau zu instruieren und sie so an der Beweiserhebung zu 
beteiligen34. Sonst ist eine Verurteilung nicht zu erwarten. Zudem 
ist erforderlich, dass das Opfer deutliche Stopp-Signale tätigt, um 
Einwänden hinsichtlich der Unbefugtheit vorzubeugen. Hinrei-
chende Konkretisierung des Straftatbestandes ist jedoch erst 
durch die Rechtsprechung zu erwarten.  
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* Fortsetzung aus Kriminalistik-Skript 7/07, S. 496. 
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